
 

 
 
Anleitung für steuerpflichtige Endkunden zur 
Erfüllung der Meldepflicht in Deutschland: 
 
In dieser Endkundenanleitung möchten wir steuerpflichtigen Unternehmen Schritt 
für Schritt anleiten, wie die Meldepflicht nach § 146a Abs. 4 AO in Zusammenarbeit 
mit dem efsta Portal in MeinElster funktioniert. 
 
In der Erstmeldung Ihres elektronischen Aufzeichnungssystems (eAs) ist bis zum 
31.07.2025 der aktuelle Stand zu erfassen - Änderungen vor dem Erfassungsdatum 
(Kassentausch, TSE Tausch etc.) müssen nicht erfasst werden. 
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Überblick zu unserer Meldepflicht unserer efsta Lösung: 
 

 
 
Folgende Triggerpunkte werden von efsta wöchentlich geprüft (immer montags) 
und sind die Grundlage zum Senden von Informationsmails an den im efsta Portal 
hinterlegten ELSTER Kontakt: 
 

 Ein EFR (Electronic Fiscal Register) wird hinzugefügt oder entfernt 
 Jede Änderung im EFR auf Terminal-Ebene wie: Seriennummer, Hardware 

usw. Diese werden zur Erstellung einer XML-Meldedatei herangezogen, mit 
Ausnahme des Datenfeldes TT (interne efsta Kennung – nicht melderelevant) 

 Eine TSE wird aktiviert oder deaktiviert 
 Ein Standort / eine Betriebsstätte wird hinzugefügt oder entfernt 
 Änderung der Steuernummer:  

Achtung – hier muss zuerst die bestehende EFR Instanz geschlossen werden, 
die TSE ist abzumelden, TSE Daten /TAR Files, DSFinV-K sind zu exportieren, 
ein neues Unternehmen inkl. neuem EFR im Portal zu erstellen und zu 
melden – hier finden Sie ein FAQ zu diesem Thema. 
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Voraussetzungen für das Meldeservice: 
 
Grundvoraussetzung um unser Meldeservice für Kassen nach § 146a Abs. 4 AO 
nutzen zu können ist das efsta Archivierungsfeature. Sollte dieses noch nicht 
bestellt/aktiviert worden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kassenhersteller, um 
diese Funktion freizuschalten! 
 

 
 
 
Im efsta Portal ist auf Unternehmensebene ein ELSTER Kontakt (E-Mail-Adresse – 
wir empfehlen eine Funktionsmailbox wie z.B. buchhaltung@kunde.de) zu erfassen: 
 

 
 
Bei Einsatz eines Spamfilters empfehlen wir das Whitelisting der E-Mail-Adresse (als 
sicheren Absender hinzufügen) noreply@efsta.net um die Zustellung von 
Informationsmails zur Meldepflicht sicherzustellen. 
 
  



 

 

 

 
 
 
Die an dieser Stelle hinterlegte E-Mail-Adresse erhält nach der Erfassung des 
Kontaktes eine Verifizierungsmail – bitte prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner und 
klicken Sie auf den beinhalteten Bestätigungslink. Die erste Meldung wird 
anschließend immer montags, im wöchentlichen E-Mail-Service versendet – aus 
diesem Grund bekommt der erfasste Elster Kontakt die Erstmeldung ggf. erst nach 
einigen Tagen, am darauffolgenden Montag! 
 
  

Bitte ergänzen Sie ggf. rot 
umrandete Felder, um die 
Vollständigkeit der Meldedatei 
sicherzustellen. Siehe links. 
Im Feld "Sprache" wählen Sie bitte 
aus, in welcher Sprache Sie unsere 
Informationsmails erhalten wollen. 
Felder, wie Adresszusatz oder 
Hausnummernzusatz sind 
OPTIONALE Felder.  
 
Bitte nutzen Sie das Glossar bzw. die 
Hilfetexte im efsta Portal, um die 
erforderlichen Daten zu erfassen. 



 

Möchten Sie vor dem automatischen E-Mail-Service am Montag Ihre 
Kassenmeldung in MeinElster erfassen, folgen Sie bitte dieser Anleitung:  
 

 Navigieren Sie zum Punkt „FISKALMELDUNGEN“ in der linksseitigen 
Navigation 

 

 
 

 Wählen Sie das entsprechende Unternehmen und den Standort aus 
 

 
 

 Abschließend klicken Sie auf das Download-Symbol 

 



 

 
 Sollte keine Meldung zur Verfügung stehen, oder Sie möchten manuell 

Änderungen tätigen, klicken Sie bei dem entsprechenden Standort auf den 
Button „Neue Offene Meldung“ um diese anhand der aktuellen Daten zu 
erstellen. 

 

 
 
Haben Sie alle Datenfelder korrekt erfasst, steht der Meldung Ihrer Kassen (pro 
Betriebsstätte) nichts mehr im Weg. 
 
 

  



 

Benachrichtigung mittels E-Mail: 
 
Seit 13.01.2025 werden die initialen E-Mails an die erfassten MeinElster Kontakte 
versendet – in dieser E-Mail sind die aktuell erfassten Daten aus dem Portal zur 
Erfüllung der Meldepflicht enthalten und können via Link abgerufen werden: 
 

 
 
In der wöchentlichen Prüfung der Triggerpunkte für meldepflichtige Änderungen 
/Ergänzungen im efsta Portal (bzw. durch Datenübertragung aus dem efsta EFR), 
werden E-Mails an die im Portal hinterlegten Elster Kontakte versendet. Der 
Mailversand erfolgt immer montags! 
 
  



 

Download im XML-Format: 
 
Bitte klicken Sie auf den in der E-Mail enthaltenen Link zum Download des XML-
Files –für den Download dieser Daten ist kein Portalzugang notwendig! 
 
Sobald alle Daten vollständig ausgefüllt wurden, muss vor Abschluss der Meldung 
unser Hinweis im gelben Feld gelesen und akzeptiert werden. Durch Klicken auf den 
Button „Meldung Herunterladen“ öffnet sich ein Overlay zur Bestätigung des 
Hinweises. Anschließend kann der Button „Meldung Erstellen“ betätigt werden und 
die Datei wird per Standardeinstellung (z.B.: Download Ordner) heruntergeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hinweise: die TSE-Daten (inkl. BSID) werden via efsta EFR übernommen und zur 
Meldung herangezogen. Sollten manche Felder nicht automatisch mit Daten befüllt 
worden sein und es ist unklar was ggf. ergänzt werden muss, nutzen Sie bitte die 
offizielle Ausfüllhilfe des BMF (verlinkt im efsta Portal).  
 

Nachdem Sie alle Daten ergänzt / geprüft 
haben und auf MELDUNG HERUNTERLADEN 
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folgenden Kriterien: Anschaffungsdatum 

eAs ist das Datum der EFR Erstellung, 
Inbetriebnahme eAs ist das Datum der 

ersten Transaktion. 



 

 
Fehlen Informationen/Daten zur Erfüllung der Meldepflicht werden diese  
Rot eingerahmt dargestellt – jegliche manuelle Änderung wird Orange eingerahmt 
dargestellt (zeigt Abweichung zur letzten, erfolgreich abgeschlossenen Meldung) 
und beim Speichern der Änderungen ins efsta Portal, sowie zum EFR übertragen. 
Bitte ergänzen Sie ALLE rot markierten Felder um eine inhaltlich korrekte XML Datei 
erstellen zu können, sonst ist das Herunterladen der Datei nicht möglich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald alle gesetzlich vorgeschriebenen Daten im efsta Portal erfasst wurden, kann 
das XML-File zur weiteren Verwendung in MeinElster Portal heruntergeladen 
werden – bitte beachten Sie, dass bei fehlenden Daten KEIN Download möglich ist! 
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MeinELSTER Portal:  
Als nächstes folgt der Upload des XMLs in das MeinElster Portal 
 

 Klicken Sie folgenden Link um das MeinElster Portal zu öffnen: 
https://www.elster.de/eportal/login/softpse  

 
 Bitte laden Sie Ihre Zertifikatsdatei (*.pfx) hoch und geben Sie Ihr Passwort 

ein. 
 

 
 
 
 
  



 

 
 Nach erfolgreicher Anmeldung navigieren Sie im Menü links zu „Formulare & 

Leistungen“, gefolgt von „Alle Formulare“ 
 

 
 

 Anschließend klicken Sie auf „Sonstige Formulare“ im Hauptfenster um die 
entsprechende Sektion auszuklappen und wählen den Punkt „Mitteilung 
über elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Absatz 4 AO)“ 
 



 

 
 

 
 Abschließend klicken Sie den „Weiter“ Button und geben in der 

darauffolgenden Eingabemaske das Datum zur Erfassung der 
Kassenmeldung im Format „TT.MM.JJJJ“ ein. 

  



 

 

XML File hochladen: 
 

 Als Nächstes klicken Sie bitte auf den Button „XML-Import“ und ziehen per 
Drag&Drop die aus dem efsta Portal heruntergeladene XML-Datei in das 
vorgesehene Feld „XML-Daten“ und bestätigen dies durch „XML-Daten 
hochladen“ 

 
 
 
  



 

Datenpflege, Prüfung und Ergänzung in MeinELSTER: 
 

 Nun wählen Sie bitte im Feld „Land“ das Bundesland der zu erfassende 
Betriebsstätte aus und ergänzen Ihre Steuernummer im Format 
„XXX/XXX/XXXXX“. Durch Klicken auf „Nächste Seite“ fahren Sie fort. 
 

 
 
 
  



 

Bitte Prüfen bzw. ergänzen Sie ggf. die übernommenen Daten und klicken 
anschließend auf die Schaltfläche „Nächste Seite“:  

 
 
 
 
 
  



 

 Hier ergänzen Sie bitte die Bezeichnung der Betriebsstätte (z.B. Filiale XYZ) 
 Überprüfen Sie die Anzahl der zugeordneten elektronischen 

Aufzeichnungssysteme (eAs) 
 Sollten Sie die Außerbetriebnahme einer Kasse melden, so erfassen Sie hier 

bitte das Datum der Außerbetriebnahme und klicken auf „Nächste Seite“. 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

WICHTIGER HINWEIS:  
Wenn an dieser Betriebsstätte noch weitere eAs (elektronische 
Aufzeichnungssysteme) in Verwendung sind, jedoch im Datenexport aus dem efsta 
Portal nicht beinhaltet sind, so MÜSSEN diese hier ergänzt werden – das BMF fordert 
vom Steuerpflichtigen EINE Meldung von eAs pro Betriebsstätte.  
 
Hier ein Beispiel dazu:  
Sie setzen in Ihrem Hotelbetrieb zwei unterschiedliche Kassenlösungen ein – eines 
zur Verwaltung des Hotels (PMS) und ein weiteres Kassensystem in der 
angeschlossenen Gastronomie. Ist das PMS System mit efsta fiskalisiert sind alle 
relevanten Informationen im XML File zur Verarbeitung in MeinElster beinhaltet. Das 
Kassensystem der Gastronomie ist mangels Anbindung an efsta NICHT erfasst – dies 
ist nun in der Verantwortung des Steuerpflichtigen, alle gesetzlich geforderten 
Daten manuell in MeinElster einzupflegen.  
 

 Klicken Sie dazu auf „Elektronisches Aufzeichnungssystem hinzufügen“    
                                                   

 
 
 
 



 

 Erfassen Sie die geforderten Daten Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme der 
Ausfüllhilfe des BMF: 

 

 
 
 
 
  



 

 Haben Sie keine zusätzlichen eAs zu melden, klicken Sie auf „Alles Prüfen“ 
 

 
 
 
 
 

 Sind alle Informationen korrekt erfasst, erscheint folgende Rückmeldung – 
bitte klicken Sie auf „Weiter“. 

 
  



 

 In der Zusammenfassung sehen Sie alle erfassten Daten – sind diese korrekt, 
klicken Sie auf „Absenden“. 

 

 
 Nach dem Absenden können Sie das Übertragungsprotokoll herunterladen 

oder drucken. Auch per E-Mail wird die Übertragung der Kassenmeldung 
bestätigt: 



 

 

 
  



 

 
 
Bitte beachten Sie, dass aktuell jede Betriebsstätte einzeln gemeldet werden muss. 
Eine Sammelmeldung ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich! 
 

  



 

Glossar: 
 
BSID:  
Steht für die Zertifizierungsnummer der eingesetzten TSE, welche auf der BSI 
Webseite zu finden ist – die BSID wird durch die Verknüpfung der TSE im eftsa 
Portal (im XML File inkl. der TSE Seriennummer und das Inbetriebnahmedatum) 
automatisiert in der XML Datei übernommen. 
 
Seriennummer TSE:  
Die Seriennummer einer TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) ist eine eindeutige 
Identifikationsnummer, welche spezifische TSE-Einheiten kennzeichnet. Sie wird 
vom Hersteller der TSE vergeben und dient zur eindeutigen Identifikation der 
jeweiligen Sicherheitseinrichtung im Rahmen der Kassensicherungsverordnung 
(KassenSichV) in Deutschland. 
 
 
Natürliche Person / Nicht-natürliche Person: 
Natürliche Personen: Menschen mit uneingeschränkter Rechtsfähigkeit ab Geburt, 
welche persönlich haften und Grundrechte genießen. 
Nicht-natürliche Personen: Die nicht-natürliche (juristische) Person ist keine Person 
im wörtlichen Sinne. Sie ist vielmehr ein Zusammenschluss aus mehreren Personen 
oder deren Vermögen. Somit kann die juristische Person eine Personenvereinigung 
oder eine Vermögensmasse sein. Dies sind rechtlich geschaffene Konstruktionen, 
welche durch Organe handeln, begrenzt haften und keine Grundrechte haben, 
jedoch Träger von Rechten und Pflichten sind. Sie repräsentieren im Firmenkontext 
die Gesellschaft: GmbH, GBR, AG, etc. 
 
 
Steuernummer:  
Die Steuernummer in Deutschland ist eine eindeutige Identifikationsnummer, 
welche von den Finanzämtern vergeben wird, um steuerpflichtige Personen und 
Unternehmen im nationalen Steuerrecht zu verwalten. Sie dient als Grundlage für 
die Abwicklung aller steuerlichen Angelegenheiten, insbesondere zur 
Kommunikation mit dem Finanzamt. Die Steuernummer besteht aus 10 bis 11 
Ziffern, die je nach Bundesland unterschiedlich formatiert sein kann und 
üblicherweise in folgendem Format zu erfassen ist: 
„XXX/XXX/XXXXX“ (unterschiedlich für jedes Finanzamt und Bundesland). 
  



 

Umsatzsteuer-ID (UID): 
Nummer für Unternehmen, die am innergemeinschaftlichen Handel innerhalb der 
EU teilnehmen. Die UID-Nummer beginnt mit dem Ländercode "DE" für 
Deutschland, gefolgt von 9 Ziffern wie z.B.: „DE123456789“ 
 
Betriebsstätte:  
Eine Betriebsstätte ist eine physische Einrichtung, welche eine gewisse 
Dauerhaftigkeit besitzt und der Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten dient.  
 
eAs – (elektronisches Aufzeichnungssystem): 
Ein elektronisches Aufzeichnungssystem (eAs) in Deutschland ist gemäß § 146a 
der Abgabenordnung (AO) ein Gerät oder eine Software, welches zur Erfassung von 
Geschäftsvorfällen, insbesondere Kasseneinnahmen und -ausgaben, eingesetzt wird. 
Elektronische Aufzeichnungssysteme sind typischerweise elektronische oder 
computergestützte Registrierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion oder 
vergleichbare Systeme, die zur Aufzeichnung von steuerlich relevanten 
Geschäftsfällen verwendet werden. 
 
Firmenname – Rechtsform:  
Die handelsrechtliche Firmierung ist der offizielle Unternehmensname, der im 
Handelsregister eingetragen wird und bestimmte gesetzliche Vorgaben erfüllen 
muss.  
 
 
 


